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2 Ziffer 5 „Begründung“: 

Die befristete Änderung der Art und des Umfangs der durch die Wasserrechtliche Erlaub-
nis abgedeckten Nutzung des Gewässers bedarf der Erlaubnis nach Ziffer 4. 6 der Aktua-
lisierung der Wasserrechtlichen Erlaubnis (WRE) Nr. 9 AI 102 (März 2008). 
 
Für die Umsetzung der Anforderungen des 2. und 3. Nachtrags zur aktualisierten 
Fassung der Wasserrechtlichen Erlaubnis Nr. 9 AI 102 vom März 2008 sind keine 
baulichen Änderungen auf dem Betriebsgrundstück des Heizkraftwerks Tiefstack 
erforderlich. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit einer wesentlichen Änderung 
nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) des Heizkraftwerks Tiefs-
tack als Industrieanlage im Sinne der Richtlinie über Industrieemissionen (IED-
Anlage). Aus diesem Grund kommt die in § 6 Nr. 6 Buchstabe c der IZÜV genannte 
Anforderung nicht zum Tragen. Anforderungen an sowie Fristen für die regelmäßi-
ge Überwachung von Boden und Grundwasser hinsichtlich der relevanten gefährli-
chen Stoffe sind demzufolge in diesem Fall nicht festzulegen. Die Wasserrechtliche 
Erlaubnis Nr. 9 AI 102 vom März 2008 und deren Nachträge enthalten Festlegungen 
von Emissionsgrenzwerten und Inhalts- und Nebenbestimmungen zur Überwa-
chung und Bewertung der Emissionen, zu Messverfahren, Wartungen und Bericht-
erstattungen gegenüber der zuständigen Überwachungsbehörde. Die hier relevan-
ten übrigen Anforderungen des § 6 der IZÜV zur Festlegung von Vorgaben in der 
Erlaubnis für eine Gewässerbenutzung einer IED-Anlage sind demzufolge erfüllt. 
 
Eine Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren nach § 4 Abs. 1 der IZÜV war nicht 
erforderlich, da dieses Verfahren nicht im Zusammenhang mit einer wesentlichen 
Änderung der IED-Anlage steht und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das 
Gewässer nicht zu erwarten sind.  
 
Der Erlaubnisbescheid ist nach § 4 Abs. 2 der IZÜV im Internet öffentlich bekannt zu 
machen. 
 

(…) 

Unter Beachtung der §§ 8, 10, 13, 18 und 57 WHG und § 2 bis 6 IZÜV konnte diese be-
fristete Änderung der Aktualisierung der Wasserrechtlichen Erlaubnis Nr. 9 AI 102 vom 
März 2008 mit den vorstehenden Festsetzungen erteilt werden. 

 
 
Ihre Rechte 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Be-
hörde für Umwelt und Energie, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg erhoben werden. 

 

 

 
 

 




